
POLITISCHE GEMEINDE SENNWALD 
 

 
In Anwendung von Art. 20 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (Ge-
wässerschutzgesetz, SR 814.20) und gestützt auf Art. 29 ff. des Vollzugsgesetzes zur 
eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung (sGS 752.2) hat der Gemeinderat 
Sennwald am 29. April 2024 erlassen: 
 
Schutzzonenreglement und Schutzzonenplan für die Grundwasserfassung 
Herbrig, Salez 
 
Das Schutzzonenreglement samt Beilagen liegt während dreissig Tagen von Montag, 
19. August 2024 bis Dienstag, 17. September 2024 bei der Gemeinderatskanzlei 
öffentlich auf. Die betroffenen Grundeigentümer werden zudem mit persönlicher An-
zeige davon in Kenntnis gesetzt. 
 
Rechtsmittel  
Wer ein eigenes schutzwürdiges Interesse darlegt, kann während der Auflagefrist beim 
Gemeinderat Sennwald schriftlich Einsprache erheben (Art. 31 des Vollzugsgesetzes 
zur eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung [sGS 752.2]). Die Einsprache hat 
eine Darstellung des Sachverhalts, eine Begründung sowie einen Antrag zu enthalten. 
 
 
9467 Frümsen, 16. August 2024    Gemeinderat Sennwald 
 


